
DerletzteWille:
WennErbenzum
Streitenkommen
Drei von zehn Österreichern setzen ein
Testament auf. DieHälfte von ihnen vertraut auf
das eigene Können – und schafft in vielen Fällen
für die Erben nichts außer große Probleme.

Darin „können, aber müssen
nicht“ die von Notaren verfassten
Testamente abgespeichert wer-
den. „Wir empfehlen denKlienten
das zentraleRegister, ob sie esnut-
zen, ist ihre eigene Entscheidung“,
sagt Fürnschuß. Die Suche der

Hinterbliebenen nach einem Tes-
tament wird dadurch vereinfacht.
An sich kann jemand, der ein

Testament abgefasst hat, das
Schriftstück auch beim
Bezirksgericht
oder bei

Nachbarn oder Bekannten oder
Verwandten hinterlegen. Das sei,
sagt Fürnschuß, eher wenig
nützlich, wenn niemandwisse, wo
das Testament liegt.
Etwa eine Million Testamente

sind von juristischen Laien ge-
schrieben und nicht registriert,
heißt es bei D.A.S. „Viele nicht
fachkundige Verfasser wiegen
sich in falscher Sicherheit“, meint
Johannes Loinger, Vorstands-
sprecher D.A.S.
Beim Verfassen eines Testa-

ments in Eigenregie sollten einige
wenige Punkte beachtet werden,
die aber wichtig sind, um dem
Letzten Willen auch Gültigkeit zu
verleihen (siehe oben).

HELLFRIED SEMLER

Wenn’s was zu erben gibt,
wird manchmal noch am
offenen Grab gestritten“,

erzählt Pepi T., ehemals Totengrä-
ber, „einmal hat eine Frau ihren
Bruder sogar in die Grube ge-
schupft.“ Ein geordnetes Testa-
ment kann da viel Klarheit
schaffen.
In Österreich sind rund 1,75Mil-

lionen Testamente registriert, er-
gab eine Erhebung der Rechts-
schutzversicherung D.A.S. Es
existiert ein zentralesTestaments-
register, erklärt Bernd Fürnschuß
von der Notargemeinschaft Friz-
berg, Fürnschuß, Klaftenegger.
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Ein selbst ver-
fasstes Testa-
ment sollte
einfach und klar
ausdrücken, an
wen und wie
vererbt wird
FOTOLIA

Notare an die 260 Euro, sagt
Fürnschuß.

7. Als Erben können auch
Vereinigungen, Vereine

oder Institutionen oder auch
Lieblingstiere im Testament
genannt werden.

8. Und dennoch, vor
Fälschungen ist man

keineswegs sicher. In Vor-
arlberg hatten Gerichts-
mitarbeiter Testamente und
Verträge manipuliert, um
sich als Erben zu bereichern.

der Zusatz „als Testaments-
zeuge“.

5. Beratung. Vor dem Er-
stellen eines selbst ge-

schriebenen Testaments soll-
te man den Rat von Experten
wieRechtsanwälten,Notaren
oder bei Gericht einholen.

6. Kosten. Wie hoch das Ho-
norar für ein Testament

ist, kann Fürnschußmit „sehr
unterschiedlich“ benennen.
Das hänge von vielen Fakto-
ren ab. Im Schnitt verrechnen

3. Verfasser.Wird ein Testa-
ment eigenhändig ab-

gefasst und auch eigenhändig
unterschrieben, reicht das für
die Gültigkeit.

4. Zeugen. Wird das Testa-
ment nicht eigenhändig,

z. B. auf dem Computer, ge-
schrieben oder diktiert, müs-
sen drei fähige Zeugen (voll-
jährig, nicht mit dem Erblas-
ser verwandt) mit unter-
schreiben. Angeraten wird

1. Text. Er sollte für alle ver-
ständlich sein, exakt den

Willen ausdrücken, dieErben
im Einzelnen benennen und
das ihnen zugedachte Erbe.

2. Klarheit schaffen. Diese
Fragen sollte man im

Vorfeld abklären.Wie schaut
es aus, wenn der Erblasser
Kinder aus einer ersten oder
aus weiteren Ehen hat? Wie
ist das mit dem Pflichtteil?
Kann ein Nachfahre über-
haupt enterbt werden?

Bernd Fürnschuß:
drei fähige Zeu-
gen notwendig KK
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